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leitender Mitarbeiter mit den sich daraus ergebenden bzw. 
dazu festgelegten Rechten und Pflichten. Er übernimmt 
diese Verantwortung auch dann, wenn er unter Anma
ßung von Befugnissen oder in Verkennung seiner Rechte 
Weisungen bzw. Arbeitsaufträge erteilt.

Sind dem Stellvertreter eines leitenden Mitarbeiters 
keine Leitungsaufgaben übertragen und maßt er sich solche 
auch nicht an oder übernimmt er diese nicht in Verken
nung seiner Aufgaben, dann entspricht seine rechtliche 
Stellung der eines Werktätigen ohne Leitungsfunktion.
3. Der Stellvertreter eines leitenden Mitarbeiters ist 
grundsätzlich nicht dafür verantwortlich, daß betriebliche 
Festlegungen, die arbeitsorganisatorische Fragen betref
fen (hier: Schichtübernahme und Durchführung von Repa
raturarbeiten), von allen Werktätigen des betreffenden Be
reichs cingehalten bzw. durchgesetzt werden. Eine solche 
Verantwortung obliegt ihm entsprechend den dargelegten 
Grundsätzen циг dann, wenn er die Funktion eines lei
tenden Mitarbeiters tatsächlich ausübt.
OG, Urteil vom 8. April 1982 - 2 OSK 2/82.

Der Angeklagte ist Wartenelektriker im Bereich Elektro- 
Außemdienst (EAD) des VEB K. und seit 1976 Stellvertre
ter des Schichtmeisters der Schicht C.

Am 4. Januar 1981 begann die Arbeit dieser Schicht um 
21.30 Uhr. Gegen 21.25 Uhr befanden sich der Angeklagte 
und ein weiterer Elektromonteur im Aufenthaltsraum, 
während der Meister der Schicht C, der Zeuge KL, dm 
Schichtleiterzimmer mit der Schichtübernahme beschäftigt 
war.

Die Elektromonteure F. und S. der Schicht А erklär
ten dem Angeklagten, daß eine am Motor der Zellenrad
schleuse im Bereich der Trocknung erforderliche Repara
tur noch nicht abgeschlossen sei und deshalb das Amklem
men eines Motors und einer Wicklung von der Schicht C 
übernommen werden müsse. Der Elektromonteur Ka., der 
innerhalb des Kollektivs der Schicht C für Arbeiten im 
Bereich Trocknung zuständig war und wenig später in 
den Aufenthaltsraum kam, wurde auf seine Frage hin 
vom Angeklagten über die erwähnten, noch durchzufüh
renden Arbeiten informiert. Bis zum Beginn einer Ar
beitsschutzbelehrung im Aufenthaltsraum wollte der 
Elektromonteur Ka. die betreffenden Arbeiten erledigen. 
In Anwesenheit des Angeklagten und auch des Zeu
gen Kl. verließ Ka. den Aufenthaltsraum mit dem Bemer
ken, er werde inzwischen die anstehenden Arbeiten aus
führen. Gegen 22.30 Uhr traf der Angeklagte den Elektro
monteur Ka. im Schaltraum und erhielt auf eine entspre
chende Frage zur Antwort, daß die Arbeit gleich erledigt 
sei, es müsse nur noch ein Probelauf durchgeführt werden.

Inzwischen begann der Zeuge Kl. mit der Arbeits
schutzbelehrung, die gegen 23 Uhr beendet war. Da Ka. 
bis dahin noch nicht wieder erschienen war, wurde nach 
ihm gesucht und schließlich festgestellt, daß er tödlich ver
unglückt war. Nach den später dazu getroffenen Feststel
lungen war er durch eine mit einem Geländer abgesperrte 
Öffnung des Trommelaufgabebereichs gestiegen, hatte bei 
seinen Arbeiten die dort vorhandene Stahlkonstruktion 
ohne Sicherungsmaßnahmen als Standfläche benutzt, war 
abgeglitten und auf ein stark angerostetes Abdeckblech 
des Trogkettenförderers geraten. Dort war er durchgebro
chen, in den Redlerkeller gestürzt und tödlich verletzt 
worden.

Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreis
gericht den Angeklagten wegen Verletzung der Bestim
mungen des Gesundheit®- und Arbeitsschutzes (Vergehen 
gemäß § 193 Abs. 1 und 2 StGB) auf Bewährung.

Das Kreisgericht ging bei seiner Entscheidung davon 
aus, daß Pflichtverletzungen des Angeklagten für diesen 
Unfall ursächlich waren. Er habe als stellvertretender 
Meister und damit als leitender Mitarbeiter die Pflicht 
gehabt, eine Ausführung der Arbeiten an dem erwähnten 
Motor nur unter Gewährleistung des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes zuzulassen. Es sei seine Pflicht gewesen, 
sich an Ort und Stelle von der vorhandenen Situation zu 
überzeugen und die erforderlichen Maßnahmen zu veran
lassen. Diese Pflichten habe er verletzt und deshalb den 
Unfall und dessen Folgen schuldhaft herbeigeführt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich der Kassations

antrag des Generalstaatsanwalts der DDR, mit dem feh
lerhafte rechtliche Beurteilung gerügt und der Freispruch 
des Angeklagten beantragt werden.

Aus der Begründung:
Die rechtliche Beurteilung des Verhaltens des Angeklagten 
ist fehlerhaft. Das Kreisgericht beachtete nicht, daß ent
sprechend § 1 Abs. 2 ASVO für die Durchsetzung und 
Durchführung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes in 
einem bestimmten Bereich derjenige leitende Mitarbeiter 
(hier: der Zeuge Kl.) verantwortlich ist, dem die Leitung 
der Arbeit des in diesem Bereich tätigen Kollektivs von 
Werktätigen übertragen wurde. Diese Verantwortung ist 
Bestandteil seiner Leitungsaufgaben. Sie ist über die ihm 
übertragenen Weisungs- und Kontrollbefugnisse zu reali
sieren. Ob ein Werktätiger leitender Mitarbeiter ist, darf 
nicht allein aus seiner Funktionsbezeichnung hergeleitet 
werden. Bestimmend dafür sind vielmehr die tatsächlich 
ausgeübte Tätigkeit und die damit verbundenen Pflichten, 
wie sie sich aus dem Arbeitsvertrag, dem Funktionsplan, 
der Arbeitsordnung und anderen betrieblichen Weisungen 
bzw. Festlegungen ergeben (Ziff. 4 des Beschlusses des Prä
sidiums des Obersten Gerichts zur Rechtsprechung auf dem 
Gebiet des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes vom
13. September 1978 [NJ 1978, Heft 10, S. 448 ff.; Arbeit und 
Arbeitsrecht 1978, Heft 12, S. 565 ff.]).

Dem Stellvertreter eines leitenden Mitarbeiters (hier: 
dem Angeklagten) obliegt eine mit den entsprechenden 
Rechten und Pflichten verbundene Leitungsverantwortung 
für die Durchsetzung und Durchführung des Gesundheits
und Arbeitsschutzes grundsätzlich nur dann, wenn er — in 
Übereinstimmung mit den dazu in der Arbeitsordnung, im 
Funktionsplan, im Arbeitsvertrag oder in betrieblichen 
Weisungen getroffenen Festlegungen — den leitenden Mit
arbeiter bei dessen Abwesenheit (z. B. Krankheit, Kur, 
Urlaub, Lehrgang usw.) vertritt oder wenn eine ihm be
kannt gewordene Situation, in der der zuständige leitende 
Mitarbeiter auf Grund unvorhergesehener Umstände seine 
Aufgaben nicht wahrnehmen kann, die unverzügliche 
Übernahme und Realisierung der Leitungsverantwortung 
erfordert. In diesen Fällen übernimmt der Stellvertreter 
die Funktionen des leitenden Mitarbeiters. Werden dem 
Stellvertreter Leitungsaufgaben für einen bestimmten Teil
bereich oder eine spezifische Aufgabe durch Arbeitsvertrag, 
Arbeitsordnung, Funktionsplan oder spezielle Weisung 
generell, für einen bestimmten Zeitraum oder eine kon
krete Situation übertragen, dann ist er insoweit, d. h. im 
Umfang dieser Festlegungen, leitender Mitarbeiter mit den 
sich daraus ergebenden bzw. dazu festgelegten Rechten 
und Pflichten.

Darüber hinaus übernimmt er Verantwortung (auch 
hinsichtlich der Durchsetzung der Bestimmungen des Ge
sundheits- und Arbeitsschutzes) dann, wenn er unter An
maßung von Befugnissen oder in Verkennung seiner Rechte 
Weisungen bzw. Arbeitsaufträge erteilt (vgl. OG, Urteil 
vom 6. Mai 1966 - 2 Ust 10/66 - NJ 1966, Heft 19, S. 602).

Daraus ergibt sich, daß die rechtliche Stellung des Stell
vertreters eines leitenden Mitarbeiters in einem Zeitraum, 
in dem ihm keine Leitungsaufgaben übertragen sind und 
er sich solche auch nicht anmaßt oder in Verkennung seiner 
Aufgaben übernimmt, der eines Werktätigen ohne Lei
tungsfunktion entspricht.

Die Beweisaufnahme ergab, daß der zuständige Schicht
meister, der Zeuge KL, am betreffenden Tage nicht nur im 
Arbeitsbereich anwesend, sondern auch in der Lage war, 
seine Aufgaben wahrzunehmen. Die vom Kreisgericht gezo
gene Schlußfolgerung, er sei nicht „vor Ort“ gewesen, weil 
er sich zum Zeitpunkt der dem Angeklagten durch die 
Zeugen F. und S. übermittelten Information und deren 
Weitergabe an den Elektromonteur Ka. im Schichtleiter
zimmer aufhielt, ist deshalb fehlerhaft. Außerdem war er 
anwesend, als der Elektromonteur Ka. den Aufenthalts
raum verließ, um die erwähnten Arbeiten auszuführen.

Es wurde auch festgestellt, daß dem Angeklagten zum


